
Fischerprüfung

Am 2. und 3. Dezember 2015 führt die Stadt Oberhausen
als Untere Fischereibehörde Fischerprüfungen durch.

Die Anträge auf Zulassung zur Prüfung können bei der
Unteren Fischereibehörde, Bereich Bürgerservice,
Öffentliche Ordnung, Technisches Rathaus, Bahnhof-
straße 66, Zimmer B 408, abgeholt werden. Sie sind spä-
testens bis zum 6. November 2015 wieder einzureichen.

Die Prüfungsgebühr beträgt 50,00 EUR.

Die Fischerprüfung besteht aus einem theoretischen und
einem praktischen Teil. Der theoretische Teil erstreckt
sich auf die Bereiche:

Allgemeine und spezielle Fischkunde, Gewässerkunde
und Fischhege, Natur- und Tierschutz, Geräte- und Ge-
setzeskunde. 

Im praktischen Teil sind Angelgeräte für den Fischfang
waidgerecht zusammenzubauen sowie Fischarten zu
erkennen.

Lehrgänge und Vorbereitungen für die Fischerprüfung
werden u. a. auch von ortsansässigen Vereinigungen der
Freizeitfischerei durchgeführt.

Der Oberbürgermeister
Untere Fischereibehörde

Im Auftrag

H. Ohletz

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen

Widmung einer Straße 

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen Be-
kanntmachung folgende Straße für den öffentlichen Ver-
kehr als Gemeindestraße:

Straße In der Mark
(Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 12, Flurstücke 745,
744 und teilweise 795)

Die gesamte zu widmende Fläche ist in dem beigefügten
Lageplan als Anlage zur Widmungsverfügung rautiert
dargestellt. 

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungs-
gericht Düsseldorf, Bastionstrasse 39, 40213 Düsseldorf,
Klage erhoben werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maß-
gabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische
Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanz-
gerichte - ERVVO VG/FG) vom 7. November 2012
(GV.NRW. S. 548) erhoben werden.

Wird die Klage schriftlich erhoben, so soll ihr je eine Ab-
schrift für den Beklagten, den Vertreter des öffentlichen
Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt werden.

Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen
Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen Verschulden
als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis:

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das dem
Klageverfahren bislang vorgeschaltete Widerspruchsver-
fahren abgeschafft worden. Entsprechend der oben ste-
henden Rechtsmittelbelehrung kann gegen diesen Be-
scheid also direkt Klage erhoben werden.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten besteht jedoch unab-
hängig hiervon die Möglichkeit, sich vor etwaiger Er-
hebung einer Klage kurzfristig zunächst mit der zuständi-
gen Dienststelle, Fachbereich 5-6-50 in Zimmer A 227
des Technischen Rathauses Sterkrade, Bahnhofstraße
66, 46042 Oberhausen, während der Dienststunden,
Montag bis Donnerstag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 13:30
Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00
Uhr in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so
etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage
behoben und kann die Widmungsverfügung gegebenen-
falls, insbesondere hinsichtlich etwaiger offensichtlicher
Unrichtigkeiten, korrigiert werden, so dass es einer
Klageerhebung nicht mehr bedarf.

Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieser Widmungsver-
fügung wird durch einen außergerichtlichen Klärungsver-
such allerdings nicht berührt. Die Klagefrist von einem
Monat wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 07.09.2015

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen

Widmung einer Straße 

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen Be-
kanntmachung folgende Straße für den öffentlichen
Verkehr als Gemeindestraße:

August-Schmidt-Straße
(Gemarkung Osterfeld, Flur 6, Flurstücke 726 und 704)

Zur besseren Orientierung ist in dem beigefügtem Lage-
plan die gesamte zu widmende Fläche rautiert dargestellt. 

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungs-
gericht Düsseldorf, Bastionstrasse 39, 40213 Düsseldorf,
Klage erhoben werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maß-
gabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische
Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanz-
gerichte - ERVVO VG/FG) vom 7. November 2012
(GV.NRW. S. 548) erhoben werden.

Wird die Klage schriftlich erhoben, so soll ihr je eine Ab-
schrift für den Beklagten, den Vertreter des öffentlichen
Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt werden.

Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen
Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen Verschulden
als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis:

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das dem
Klageverfahren bislang vorgeschaltete Widerspruchs-
verfahren abgeschafft worden. Entsprechend der oben
stehenden Rechtsmittelbelehrung kann gegen diesen
Bescheid also direkt Klage erhoben werden.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten besteht jedoch unab-
hängig hiervon die Möglichkeit, sich vor etwaiger Er-
hebung einer Klage kurzfristig zunächst mit der zuständi-
gen Dienststelle, Fachbereich 5-6-50 in Zimmer A 227
des Technischen Rathauses Sterkrade, Bahnhofstraße
66, 46042 Oberhausen, während der Dienststunden,
Montag bis Donnerstag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 13:30
Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00
Uhr in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so
etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage
behoben und kann die Widmungsverfügung gegebenen-
falls, insbesondere hinsichtlich etwaiger offensichtlicher
Unrichtigkeiten, korrigiert werden, so dass es einer
Klageerhebung nicht mehr bedarf.

Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieser Widmungsver-
fügung wird durch einen außergerichtlichen Klärungsver-
such allerdings nicht berührt. Die Klagefrist von einem
Monat wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 07.09.2015

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen 
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Fachbereich 5-6-50 / Verkehrs- und Baustellen-
                                    management

Stadt Oberhausen

= gewidmete Fläche

Anlage zur Widmungsverfügung vom 07.09.2015 für die August-Schmidt-Straße

August-Schmidt-Straße



Kraftloserklärung von Sparurkunden

3041211321
3018165252
3046095471

Die obengenannten Sparurkunden wurden für kraftlos
erklärt.

Oberhausen, 14.09.2015

Stadtsparkasse Oberhausen

- Der Vorstand -

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung der Stadt
Oberhausen über den Satzungsbeschluss
und das Inkrafttreten des Bebauungs-
plans Nr. 252, 1. Änderung - Neumühler
Straße -

I. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.09.2015
den Bebauungsplan Nr. 252, 1. Änderung - Neumüh-
ler Straße - in der Fassung vom 24.03.2015 als Satz-
ung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20.11.2014 (BGBl. I, S. 1748), und § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 03.02.2015 (GV.NRW.2015, S. 208).

In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem Be-
bauungsplan Nr. 252, 1. Änderung - Neumühler Straße -
beigefügte Begründung in der Fassung vom 24.03.2015
als Entscheidungsbegründung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20.11.2014 (BGBl. I, S. 1748).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade,
Flur 23 und 24, und wird wie folgt umgrenzt:

Westliche und nordwestliche Grenze des Grund-
stücks Neumühler Straße Nr. 54, nordwestliche Gren-
ze des Grundstücks Leuthenstraße Nr. 6, die Leu-
thenstraße überquerend zur südlichen Gebäudeseite
des Gebäudes Leuthenstraße Nr. 12, südliche Ge-
bäudeseite des Grundstücks Leuthenstraße Nr. 12,
rückwärtige Grundstücksseiten der Häuser Neumüh-
ler Straße Nr. 46, 44, 42, 40, 38 und 36, nordöstliche
Grenze des Flurstücks Nr. 491, Flur 24, nordwestliche
Grenze des Grundstücks Preußenstraße Nr. 5, die
Preußenstraße zur nordwestlichen Grenze des
Grundstücks Neumühler Straße Nr. 30 überquerend,
nordwestlichen Grenze des Grundstücks Neumühler
Straße Nr. 30,südwestliche Grenze des Flurstücks Nr.
811, Flur 24, nach ca. 30 m rechtwinklig abknickend
zur nordöstlichen Grenze des Flurstücks Nr. 811, Flur
24, nordöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 811, Flur
24, nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 813, Flur 24,
nach ca. 8 m in nördlicher Richtung der westlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 1166, Flur 24, rechtwinklig
abknickend zur südwestlichen Grenze des Flurstücks
Nr. 1410, Flur 24, von diesem Punkt rechtwinklig
abknickend zur westlichen Grenze des Flurstücks Nr.
1223, Flur 24, westliche Grenze des Flurstücks Nr.
1223, Flur 24, die Neumühler Straße zur westlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 1306, Flur 23, überque-
rend, westliche Grenze des Flurstücks Nr. 1306, Flur
23, südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 402, 401,
398, 397 und 396, Flur 23, östliche Seite der
Braunschweigstraße, nach ca. 25 m abknickend zur
südlichen Grenze des Flurstücks Nr. 593, Flur 23,
südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 593 und 1454,
Flur 23, östliche und südliche Grenze des Flurstücks
Nr. 787, Flur 23, östliche Seite der Bayernstraße,
abknickend zur südlichen Grenze des Flurstücks Nr.
635, Flur 23, südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 635
und 860, Flur 23, östliche Grenze des Flurstücks Nr.
298, Flur 23, südliche Grenzen der Flurstücke Nr.
298, 640, 641 und 642, Flur 23, die Sachsenstraße
zur südlichen Grenze des Flurstücks Nr. 288, Flur 23,
überquerend, südliche Grenzen der Flurstücke Nr.
288, 287, 224, 223 und 222, Flur 23, und deren
Verlängerung bis zur westlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 958, Flur 23, westliche Grenze des
Flurstücks Nr. 958, Flur 23 (Württembergstraße), und
deren Verlängerung bis zur östlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 503, Flur 24, östliche Grenze des
Flurstücks Nr. 503, Flur 24.
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Der Bebauungsplan Nr. 252, 1. Änderung - Neumüh-
ler Straße - liegt mit Begründung vom Tage der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an im Tech-
nischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erd-
geschoss, Zimmer Nr. A 004, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr 

II. Bekanntmachungsanordnung

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 252,
1. Änderung - Neumühler Straße - wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplan Nr. 252, 1. Änderung - Neu-
mühler Straße - gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetz-
buches in Kraft.

Hinweise

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der Fass-
ung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I, S.
1748), über die Entschädigung von durch den
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnach-
teilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen
entsprechender Entschädigungsansprüche wird
hingewiesen.

2. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beacht-
lich sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fass-
ung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 03.02.2015 (GV.NRW.2015, S. 208),
kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GONW gegen Satzungen, son-
stige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenü-
ber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

III. Bestätigung gemäß § 2 Abs. 3 Be-
kanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Inhalt / Wortlaut des Bebauungsplans Nr. 252, 
1. Änderung - Neumühler Straße - stimmt mit dem
Ratsbeschluss vom 14.09.2015 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV.NRW., S. 516),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.05.2014
(GV.NRW., S. 307), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 15.09.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zum Bebauungsplan 
Nr. 252, 1. Änderung - Neumühler Straße -

Für das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 252, 
1. Änderung gilt zurzeit der Bebauungsplan Nr. 252 
- Neumühler Straße - vom 26.07.1991. Dieser setzt
Mischgebiete und Verkehrsflächen fest. Bislang werden
lediglich Spielhallen textlich ausgeschlossen und unzu-
reichende textliche Festsetzungen zu Lärmimmissionen
getroffen. 

Mit der 1. Änderungen des Bebauungsplans Nr. 252 sol-
len die Planungsziele für das gesamte Plangebiet um
textliche Regelungen zu Vergnügungsstätten einschließ-
lich Wettbüros, zu Bordellen und bordellartigen Nutz-
ungen sowie zu sonstigen Nutzungen, die einen Trading-
Down-Effekt verstärken können, erweitert werden. Die
Grundzüge der ursprünglichen Planungen werden da-
durch nicht berührt. Vielmehr handelt es sich um eine
Ausdifferenzierung und Konkretisierung der ursprüng-
lichen Zielsetzung, Trading-Down-Effekte zu verhindern. 

Des Weiteren enthält der Bebauungsplan Nr. 252 eine
Festsetzung zum Immissionsschutz, diese wird durch die
1. Änderung konkretisiert.

Das Bezugsgebiet der 1. Änderung entspricht dabei un-
verändert dem Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 252.

Weitere Informationen (u. a. Plan und Begründung) sind
auch im Internet unter www.o-sp.de/oberhausen/start.php
abrufbar.
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Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 16.09.2015 über die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 723 
- Ripshorster Straße zwischen Osterfelder
Straße und DB-Brücke -

Der Rat der Stadt hat am 14.09.2015 beschlossen, für
das im Plan des Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom
26.06.2015 umrandete Gebiet den Bebauungsplan 
Nr. 723 - Ripshorster Straße zwischen Osterfelder Straße
und DB-Brücke - aufzustellen.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen-Bor-
beck, Flur 4, 5, 6 und 8, und umfasst folgende Flurstücke:

Flurstücke Nr. 34 tlw. und Nr. 40 tlw., Flur 4; Flurstücke
Nr. 3 tlw., 119 tlw., 11, 12, 57, 21, 27, 28, 31, 32, 34 tlw.,
36, 94 tlw., 120 tlw., 95 tlw., 96 tlw., 88 tlw. und 91 tlw. Flur
5; Flurstück Nr. 69 tlw., Flur 8, Flurstücke Nr. 4 tlw., 5, 6,
38 tlw., 39, 40, 41, 42 tlw., 63 tlw. und 75, Flur 6.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der als Anlage
beigefügten Übersichtsskizze.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.11.2014 (BGBl. I, S. 1748).

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A
009, während der Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 

einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 723 - Ripshorster Straße
zwischen Osterfelder Straße und DB-Brücke - wird fol-
gendes Hauptplanungsziel verfolgt:

- Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 723
- Ripshorster Straße zwischen Osterfelder Straße und
DB-Brücke - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer zu
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur
Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu
treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und Ver-
messungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen
oder ähnliche Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses zum Bebauungsplan Nr. 723 stimmt mit
dem Ratsbeschluss vom 14.09.2015 überein.

Es wurde entsprechend den Vorschriften des § 2 Abs. 1
und 2 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom
26.08.1999, zuletzt geändert durch Verordnung vom
13.05.2014 (GV.NRW. S. 307), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 16.09.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 723:

Die Ripshorster Straße von der Osterfelder Straße bis zur
DB-Brücke (Güterbahnstrecke Oberhausen-West nach
Essen-Frintrop) soll bautechnisch erstmalig endgültig
hergestellt werden.

Zum Zwecke der rechtmäßigen Herstellung der Er-
schließungsanlage Ripshorster Straße im Sinne von 
§ 125 Abs. 1 BauGB soll diese als öffentliche Verkehrs-
fläche festgesetzt werden.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 16.09.2015 über die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 726 
- Egelbusch -

Der Rat der Stadt hat am 14.09.2015 beschlossen, für
das im Plan des Bereichs 5-1 Stadtplanung - vom
26.07.2015 umrandete Gebiet den Bebauungsplan 
Nr. 726 - Egelbusch - aufzustellen.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Osterfeld, Flur 11.

Es wird wie folgt umgrenzt: 
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Nordwestliche Grenze des Flurstücks Nr. 207, diese in
nordöstlicher Richtung verlängert bis zur nordöstlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 207, nordöstliche Grenze des
Flurstücks Nr. 207, nordöstliche, südöstliche und süd-
westliche Grenzen des Flurstückes Nr. 210, südöstliche
Grenze des Flurstückes Nr. 207, östliche, südliche und
westliche Grenzen des Flurstückes Nr. 208 und westliche
Grenze des Flurstückes Nr. 207. 

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der als An-
lage beigefügten Übersichtsskizze.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.11.2014 (BGBl. I, S. 1748).

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A
009, während der Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 

einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 726 - Egelbusch - wird fol-
gendes Hauptplanungsziel verfolgt:

- Festsetzung einer Verkehrsfläche (Verkehrsberuhigter
Ausbau)

- Festsetzung einer öffentlichen Parkfläche
- Festsetzung einer Fläche für Verkehrsgrün
- Festsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 726 
- Egelbusch - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer zu
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur
Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu
treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und Ver-
messungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen
oder ähnliche Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses zum Bebauungsplan Nr. 726 stimmt mit
dem Ratsbeschluss vom 14.09.2015 überein.

Es wurde entsprechend den Vorschriften des § 2 Abs. 1
und 2 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom
26.08.1999, zuletzt geändert durch Verordnung vom
13.05.2014 (GV.NRW. S. 307), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 16.09.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 726:

Die Festsetzungen der Straße im Egelbusch im Bebau-
ungsplan Nr. 457 - Dorstener Straße / Spechtstraße - sollen
im Bereich des Wendekreises teilweise geändert werden.

Die Straßenbreiten zwischen Verkehrsinsel und Bebau-
ung werden teilweise verbreitert, um ein gefahrloses ma-
növrieren mit größeren Fahrzeugen zu verbessern. 

Außerdem werden die im nordöstlichen und im südwest-
lichen Bereich des Wendehammers im Bebauungsplan
Nr. 457 festgesetzten Geh-, Fahr,- und Leitungsrechte
(Flurstücke Nr. 208 und 210) zum Zwecke der rechtmä-
ßigen Herstellung der Erschließungsanlage Egelbusch
im Sinne von § 125 Abs. 1 BauGB als öffentliche Ver-
kehrsfläche festgesetzt.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 16.09.2015 über die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 730 
- Robert-Koch-Straße / Steinbrinkstraße -

Der Rat der Stadt hat am 14.09.2015 beschlossen, für das
im Plan des Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom 14.08.2015
umrandete Gebiet den Bebauungsplan Nr. 730 - Robert-
Koch-Straße / Steinbrinkstraße - aufzustellen.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade, Flur 18
und 25, und wird wie folgt umgrenzt:

Nördliche Seite des Eugen-zur-Nieden-Rings, westliche
Seite der Robert-Koch-Straße, die Robert-Koch-Straße
überquerend zur nördlichen Seite der Hospitalstraße,
nördlichen Seite der Hospitalstraße bis zur Tirpitzstraße,
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westliche Seite der Tirpitzstraße, nördliche Grenze des
Flurstücks Nr. 377, Flur 18, östliche Seite der Tirpitzstra-
ße, der östliche Seite in südlicher Richtung ca. 57 m fol-
gend, die Tirpitzstraße zur westlichen Seite überquerend,
westliche Seite der Tirpitzstraße, südliche Grenze des

Flurstücks Nr. 622, Flur 18, diese Grenze verlängert bis
zur westlichen Seite der Steinbrinkstraße, westliche Seite
der Steinbrinkstraße.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der als
Anlage beigefügten Übersichtsskizze.
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Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.11.2014 (BGBl. I, S. 1748).

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A
009, während der Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 

einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 730 werden im Wesent-
lichen folgende Hauptplanungsziele verfolgt:

- Festsetzung eines Mischgebietes
- Festsetzung des tatsächlichen Straßenausbaus
- Ausschluss von Nutzungen mit schädlichen Auswir-

kungen wie Anlagen und Betriebe, die gewerblich be-
triebenen sexuellen Dienstleistungen und Darbietung-
en dienen, Vergnügungsstätten, Einzelhandel ero-
tischer Artikel, Wettannahmestellen und anderer.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 730 
- Neumühler Straße / Sterkrader Bahnhof Westseite -
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer zu
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur
Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu
treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und Ver-
messungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen
oder ähnliche Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses zum Bebauungsplan Nr. 730 stimmt mit
dem Ratsbeschluss vom 14.09.2015 überein.

Es wurde entsprechend den Vorschriften des § 2 Abs. 1
und 2 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom
26.08.1999, zuletzt geändert durch Verordnung vom
13.05.2014 (GV.NRW. S. 307), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 16.09.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 730:

Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 730 wird eine ver-
trägliche Nutzungsmischung angestrebt. Der Plan-
bereich liegt innerhalb des Hauptzentrums Sterkrade je-
doch außerhalb der Fußgängerzone. Es soll ein Misch-
gebiet geschlossener Bauweise ausgewiesen werden.
Es ist zu prüfen, ob das Mischgebiet Dichtemerkmale
von Kerngebieten aufweisen soll. Nutzungen, die schäd-
liche Auswirkungen aufweisen und/oder einen Trading-
Down-Effekt auslösen, verfestigen oder verstärken, sol-
len ausgeschlossen werden.

Die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Ober-
hausen, Buschhausener Straße 149,
Telefon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-
322, schreibt hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
B-Plan 417, Erschließung Höhenweg / Neukölner Straße /
Lickumstraße 

Leistung:

ca. 1.100 m³ Oberboden lösen und abfahren
ca. 700 m³ Geländeprofilierung im Auf- und Abtrag
ca. 200 m³ Bodenaushub und -abfuhr
ca. 140 m Mulden-Rigolen-System liefern und ver-

legen
ca. 110 m PP - Rohre DN 250 liefern und verlegen
ca. 360 m Steinzeugrohre DN 300 liefern und ver-

legen
ca. 37 Stck. Fertigteilschächte DN 1000 bis DN 1500

liefern und einbauen
ca. 2.800 m² Bituminös befestigte Baustraße erstellen
ca. 165 m Mauerwinkel liefern und verlegen

2 Stck. Regenrückhaltebecken erstellen

Bauzeit:
Anfang 48. KW 2015 - Ende 41. KW 2016

Zuschlagsfrist:
27.11.2015

Die Angebotsunterlagen können ab 05.10.2015 bis
15.10.2015 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
B-Plan 417, Erschließung Höhenweg / Neukölner Straße /
Lickumstraße 

Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE67 3655 0000 0000 1732 60, 
BIC: WELADED10BH
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
50,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher Mehrwert-
steuer und Portokosten
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Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweislich
in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähnlicher
Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die geforder-
ten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender Nachweis ist
auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Barmscheidt
WBO GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-370

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe Ober-
hausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Oberhausen,
Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss rechts,
Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 22.10.2015, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14 / 1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Bestimm-
ungen der VOB können sich Bieter an die Bezirksregie-
rung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf,
wenden.

Die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Ober-
hausen, Buschhausener Straße 149,
Telefon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-
322, schreibt hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Kanalerneuerung Tannenstraße von Waldteichstraße bis
von-Trotha-Straße

Leistung:

ca. 40 m Mischwasserkanal DN 300 Stz herstellen
ca. 100 m Mischwasserkanal DN 400 Stz herstellen
ca. 163 m Mischwasserkanal DN 600 Stb herstellen 
ca. 1 Stück Sonderbauwerk herstellen, Innenmaße

2,00 m x 2,00 m
ca. 5 Stück Kontrollschächte DN 1000/DN 1200/DN

1500 
ca. 1000 m² Asphaltarbeiten

Bauzeit:
Anfang 48. KW 2015 - Ende 22. KW 2016

Zuschlagsfrist:
20.11.2015

Die Angebotsunterlagen können ab 01.10.2015 bis
09.10.2015 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Kanalerneuerung Tannenstraße von Waldteichstraße bis
von-Trotha-Straße

Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE67 3655 0000 0000 1732 60, 
BIC: WELADED10BH.

Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
35,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher Mehrwert-
steuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweislich
in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähnlicher
Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die geforder-
ten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender Nachweis ist
auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Schroer
WBO GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-340

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe Ober-
hausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Oberhausen,
Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss rechts,
Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 23.10.2016, um 11:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14 / 1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Bestimm-
ungen der VOB können sich Bieter an die Bezirksregier-
ung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf,
wenden.

Die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Ober-
hausen, Buschhausener Straße 149,
Telefon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-
322, schreibt hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Kanalerneuerung Brüder-Grimm-Weg von Westhoffstra-
ße bis Beerkamp

Leistung:

ca. 190 m Steinzeugrohrkanal DN 300 erneuern
ca. 195 m Kanalüberleitung

2 Stück Straßenkanäle überpumpen
ca. 45 m Steinzeugrohrkanal DN 300 verdämmen

3 Stück Schächte DN 1000 abreißen und erneuern
1 Stück Sonderbauwerk vor Ort herstellen

ca. 7 m maximale Tiefe
ca. 7 m Grundwasserabsenkung herstellen und

betreiben
ca. 30 m³ Suchschlitze herstellen
ca. 20 Stück Hausanschlüsse umbinden
ca. 30 m PP Rohr DN 150 liefern und verlegen
ca.  1100 m² Teerhaltige Fahrbahndecke aufbrechen

und abfahren
ca. 400 m Bordsteine aufnehmen und abfahren
ca. 400 m Rinnenpflaster aufnehmen und abfahren

8 Stück Straßenabläufe aufnehmen und abfahren
ca. 750 m² Pflaster aufnehmen und abfahren

5 Stück Straßenabläufe liefern und einbauen
ca. 13 m Steinzeugrohr DN 150 liefern und verlegen

5 Stück Schachtabdeckungen liefern und ver-
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setzen
ca. 550 m³ Frostschutzschicht aus Kalksteinschot-

ter 0/45 liefern und einbauen
ca. 1800 m² Schottertragschicht aus Kalksteinschot-

ter 0/45 liefern und einbauen
ca. 130 m² Asphalttragschicht liefern und einbauen
ca. 130 m² Asphaltdeckschicht liefern und einbauen
ca. 25 m Hochbordsteine versetzen
ca. 25 m Rampenstein versetzen
ca. 280 m Rinnenpflaster einreihig (24/16/14) ver-

setzen
ca. 190 m Rinnenpflaster dreireihig (24/16/14) ver-

setzen
ca. 220 m Rechteckpflaster verlegen
ca. 1415 m² Schwalbenschwanzverbundpflaster ver-

legen

Bauzeit:
Anfang 48. KW 2015 - Ende 20. KW 2016

Zuschlagsfrist:
20.11.2015

Die Angebotsunterlagen können ab 01.10.2015 bis
09.10.2015 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Kanalerneuerung Brüder-Grimm-Weg von Westhoffstra-
ße bis Beerkamp

Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE67 3655 0000 0000 1732 60, 
BIC: WELADED10BH.
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
35,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher Mehrwert-
steuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweislich
in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähnlicher
Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die geforder-
ten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender Nachweis ist
auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Schroer
WBO GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-340

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe Ober-
hausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Oberhausen,
Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss rechts,
Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 23.10.2015, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14 / 1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Bestimm-
ungen der VOB können sich Bieter an die Bezirksregier-
ung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf,
wenden.

Die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Ober-
hausen, Buschhausener Straße 149,
Telefon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-
322, schreibt hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Kanalerneuerung Emmericher Straße von Ernststraße
bis Haus Nr. 56

Leistung:

ca. 210 m Steinzeugrohrkanal DN 300 / DN 400
erneuern

ca. 215 m Kanalüberleitung
2 Stück Straßenkanäle überpumpen
5 Stück Schächte bis DN 1500 abreißen
4 Stück Schächte DN 1000 liefern und versetzen
1 Stück Schacht DN 1500 liefern und versetzen

ca. 5 m maximale Tiefe
ca. 15 m³ Suchschlitze herstellen
ca. 40 Stück Hausanschlüsse umbinden, teilweise bis

zum Rev.-Schacht
ca. 75 m PP Rohr DN 150 liefern und verlegen
ca. 610 m² Teerhaltige Fahrbahndecke aufbrechen

und abfahren
ca. 15 m Rinnenpflaster aufnehmen, abfahren,

liefern und versetzen
ca. 15 m Tiefbordsteine aufnehmen, abfahren, lie-

fern und versetzen
7 Stück Straßenabläufe umbinden

ca. 12 m Steinzeugrohr DN 150 liefern und verlegen
5 Stück Schachtabdeckungen liefern und ver-

setzen
ca. 100 m³ Frostschutzschicht aus Kalksteinschot-

ter 0/45 liefern und einbauen
ca. 370 m² Schottertragschicht aus Kalksteinschot-

ter 0/45 liefern und einbauen
ca. 600 m² Asphalttragschicht liefern und einbauen
ca. 600 m² Asphaltdeckschicht liefern und einbauen

1 Stück Querungshilfe mit Beschilderung 
zurückbauen und neu versetzen

Bauzeit:
Anfang 48. KW 2015 - Ende 13. KW 2016

Zuschlagsfrist:
20.11.2015

Die Angebotsunterlagen können ab 05.10.2015 bis
12.10.2015 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Kanalerneuerung Emmericher Straße von Ernststraße
bis Haus Nr. 56

Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE67 3655 0000 0000 1732 60, 
BIC: WELADED10BH.
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
35,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher Mehrwert-
steuer und Portokosten
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Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweislich
in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähnlicher
Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die geforder-
ten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender Nachweis ist
auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Schroer
WBO GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-340

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe Ober-
hausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049 Oberhausen,
Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss rechts,
Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 22.10.2015, um 11:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14 / 1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Bestimm-
ungen der VOB können sich Bieter an die Bezirksregie-
rung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf,
wenden.

Die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149,
Telefon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-
322, schreibt hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Kanalerneuerung Richard-Dehmel-Straße von Haus 
Nr. 35 bis Zum Dörnbusch

Leistung:

ca. 2300 m³ Bodenaushub
ca.   260 m Betonrohre DN 500 liefern und verlegen 
ca.     30 m Steinzeugrohre DN 400 liefern und ver-

legen
7 Stück Fertigteilschächte DN 1500 liefern und

einbauen
3 Stück Bauwerk in der Örtlichkeit erstellen

13 Stück Senken einschl. Anschlussleitung liefern
und einbauen

ca. 2500 m² Schottertragschicht Fahrbahn / Geh-
wege liefern und einbauen

ca. 1650 m² Bituminöse Fahrbahnarbeiten
ca.   830 m² Pflasterarbeiten Gehweg
ca.   540 m Bordsteine und Rinnen liefern und verlegen

max. Tiefe: 
ca. 7,30 m

Bauzeit:
Anfang: 48. KW 2015 bis Ende 34. KW 2016

Zuschlagsfrist:
19.11.2015

Die Angebotsunterlagen können ab 01.10.2015 bis
09.10.2015 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden. Zusammenfassung von
mehreren Objekten ist nicht zulässig.

Maßnahme:
Kanalerneuerung Richard-Dehmel-Straße von Haus 
Nr. 35 bis Zum Dörnbusch

Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE67 3655 0000 0000 1732 60, 
BIC: WELADED10BH.

Kostenbeitrag:
40,00 € einschl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Porto-
kosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweislich
in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähnlicher
Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die geforder-
ten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender Nachweis ist
auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Schruff
WBO GmbH, Kanäle und Straßen
Tel. 0208 8578-357

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe Ober-
hausen GmbH, 46049 Oberhausen, Buschhausener
Straße 149, Erdgeschoss rechts, Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 21.10.2015, um 10:00 Uhr

Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14 / 1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Bestimm-
ungen der VOB können sich Bieter an die Bezirksregie-
rung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf,
wenden.


